






Luftbild: Frühjahr 2018 (LGV Hamburg/BKG)
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Luftbild: LGV Hamburg, BKG
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Sachstand IBA-Projektgebiet Fischbeker Reethen

2. INFORMATIONSTERMIN MIT DEN 
NATURSCHUTZVERBÄNDEN

24.03.2021



Ablauf

18:00 Uhr Begrüßung, Vorstellung der Anwesenden IBA

18:05 Uhr Allg. Einführung, Verfahrensstand, 
Vorstellung aktuelles Planbild

IBA+WRS

18.15 Uhr Übersicht über alle gesicherten Ausgleichsflächen, 
Stand der Sicherung

BUKEA

18:30 Uhr Untersuchungen zu FFH-Verträglichkeit und
Artenschutz sowie geplante Artenschutzmaßnahmen

PGM/BUKEA

18:45 Uhr Eingriffsregelung/Bilanzierung, Ausgleichsflächen im 
Gebiet, Schwerpunkt „Änderung“

L+P

19:00 Uhr Rückfragen Diskussion alle

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung



Luftbild: LGV Hamburg Sommerbefliegung 2019, BKG 2019

Vogelkamp Neugraben
Neugraben-Fischbek 65

Fischbeker Heidbrook
Neugraben-Fischbek 66

Fischbeker Reethen
Neugraben-Fischbek 67



Fischbeker Reethen

Gesamtfläche: 70 ha

Entwicklung eines Wohn- und Gewerbegebiets

ca. 21,4 ha Wohnen (Nettobauland) 

ca. 9,8 ha Gewerbe (Nettobauland)

ca. 2.300 Wohneinheiten

bis zu 20 % Baugemeinschaften

20 % SAGA, F&W, BImA

ca. 18 ha Freiraum

NSG 
Moorgürtel

Fischbeker

Reethen
Fischbeker 
Heidbrook

S 
Fischbek

Neu 
Wulmstorf



Visualisierung: bloomimages, IBA Hamburg GmbH



B-Plan-Entwurf Neugraben-Fischbek 67
(Fassung zur TöB-Beteiligung 12/2019)

Stand zur 
Trägerbeteiligung



Änderungen in der 
Planzeichnung seit der 
Trägerbeteiligung

• Aktualisierung Verkehrs- und 
Entwässerungsplanung

• Wegfall des bezirklichen Radweges 
nördlich der Bahntrasse

• Entfall Maßnahmenfläche östlich des Gewerbes

• Schulstandort weiter südlich geplant

• Zuschnitt Baufenster Voßdrift

• Zuschnitt Baufenster südl. Cuxhavener Straße

• Festsetzung von Bäumen in der Voßdrift



Stand zur Trägerbeteiligung

Stand 24.03.2021
Bahnfläche, Vergrößerung 
Maßnahmenflächen und 
LaWi-Flächen

Wegfall der 
Veloroute



Stand 24.03.2021Stand zur Trägerbeteiligung

Wegfall 
Maßnahmenfläche, 
Fläche für die 
Wasserwirtschaft



Stand zur Trägerbeteiligung Stand 24.03.2021

Biotopverbund 
südlich 
Kommunaltrasse 
schmaler



Stand zur Trägerbeteiligung Stand 24.03.2021

Schulstandort



Stand zur Trägerbeteiligung Stand 24.03.2021

Zuschnitt 
Baufenster Voßdrift
und südlich 
Cuxhavener Straße, 
Bäume Voßdrift



Stand 24.03.2021

• 3. Quartal 2021 -
Durchführung AK I

• 1. Quartal 2022 –
Öffentliche Auslegung

• 3. Quartal 2022 - SEA /BV 
Zustimmung zur Feststellung 
(Vorweggenehmigungsreife)

• 4. Quartal 2022 - Verkündung 



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen - Stand TöB-Beteiligung (12/2019)



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen (Stand 08/2020)



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen (Stand 08/2020): 
Stand der Flächensicherung (08/2020)

abgeschlossener 
Ankauf

Eigentum SVNL

städtische Flurstücke 
im Plangebiet (noch 
AGV)

lfd. Ankauf

lfd. Ankauf (nach 
Änderung vorl. 
Besitzeinweisung)



Landschaftsplanerischer Fachbeitrag

• Anpassung der Maßnahmenflächen im Pufferstreifen

- Verlängerung der Heckenpflanzungen nach Süden bis zur Bahn als
Kompensation der entfallenden Hecke entlang des Radschnellweges

- Übernahme der wasserwirtschaftlichen Planung für die Rethenbek, den 
mittleren Abzugsgraben und den Stargraben

- Ergänzung einer CEF-Maßnahme für die Feldlerche, Entwicklungsziel 
Extensivacker statt Extensivgrünland 

• Anpassung der Maßnahmenfläche südlich der Bahn in Bezug auf die 
wasserwirtschaftliche Planung



Landschaftsplanerischer Fachbeitrag

• Anpassung des Biotopkorridors an die Schulplanung Ohrnsweg

• Übernahme der erweiterten Erhaltungsgebote für Bäume an der Voßdrift

• Ergänzung der erweiterten Erhaltungsgebote für Gehölzflächen südlich der B 73

• Fortschreibung und Anpassung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung einschließlich  
Berücksichtigung externer Ausgleichsflächen



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!















Stadtentwicklungsausschuss BV Harburg 20.09.2021

TOP 3: Antrag CDU betr. Ausgleichsmaßnahmen 
Fischbeker Reethen



TOP 3: Ausgleichsmaßnahmen Fischbeker Reethen



B-Plan-Entwurf Neugraben-Fischbek 67
(Fassung zur TöB-Beteiligung 12/2019)

Stand zur 
Trägerbeteiligung



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen - Stand TöB-Beteiligung (12/2019)



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen (Stand 09/2021)



IBA, BUKEA, LGV Hamburg

Ausgleichsflächen (Stand 09/2021): 
Stand der Flächensicherung (09/2021)

abgeschlossene Ankäufe 
von privaten Eigentümern

Eigentum SVNL

städtische Flurstücke im 
Plangebiet (noch AGV)



Tabellarische Auflistung der Flächen

Hektar 
(Grundstück)

davon für die Feldlerche/
Wiesenschafstelze

davon für den Wachtelkönig

Ausgleichsflächen im Plangebiet 
südlich der Bahn

6,8

Ausgleichsflächen im Plangebiet 
nördlich der Bahn („Pufferstreifen“)

10,6 1,8

Ausgleichsflächen im Hamburger 
Moorgürtel

17,8 6,5 11,3

Ausgleichsflächen im 
niedersächsischen Moorgürtel

32,1 9,6 22,5

Ausgleichsflächen gesamt 67,3 17,9 33,8



2. Informationstermin mit den Naturschutzverbänden

• 1. Informationstermin im Januar 2020 zur Vorstellung der Ausgleichsmaßnahmen 

• 2. Informationstermin im März 2021 zur Vorstellung des aktuellen Standes der Abwägung zu 
naturschutzrechtlichen Einwänden

• Vorgenommene Änderungen begrüßt (z.B. Ranger, Entfall bezirkl. Radweg, Bilanzierung) 

• Umfangreiche Kritik geübt: 
o Untersuchungsmethodik der Fledermaus-Flugrouten unzureichend 

o Kumulationsbetrachtung in der FFH-Verträglichkeitsstudie unvollständig 

o Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen  für geschützte Arten in FFH-Gebieten mit schlechtem 
Erhaltungszustand unzulässig

o Biotopvernetzung sowie Wirksamkeit des Pufferstreifens unzureichend

o CEF-Maßnahmen teilweise nicht anerkannt (bspw. zu kleine Reviergrößen)

o Forderung des Nachweises zur Funktionsfähigkeit der vorgezogenen CEF-Maßnahmen vor Baubeginn 



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!



Backup



RROP Lk Harburg 2019

Ausgleichsflächen NF67 (Stand 09/2021): 
Darstellung der Regionalpläne 1/2

RROP Lk Harburg 2019 Auszug Legende



RROP Lk Harburg 2019

Ausgleichsflächen NF67 (Stand 09/2021): 
Darstellung der Regionalpläne 2/2

RROP Lk Stade 2013 Auszug Legende
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Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksversammlung Harburg

Protokollauszug
Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gemeinsam mit dem Ausschuss 

für Klimaschutz, Umwelt und Verbraucherschutz vom 20.09.2021

Ö 3 Bebauungsplanverfahren Neugraben-Fischbek 67 - Sachstand 
Ausgleichsmaßnahmen

20-
1173.18

Herr  geht vorab auf den Planstand zur Trägerbeteiligung Neugraben-Fischbek 
67 ein. Es seien ca. 70 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche überplant worden. Im Norden 
des Plangebiets solle eine gewerbliche Entwicklung, südliche angrenzend eine gemischte 
Fläche als „Urbanes Gebiet“ entstehen und im südlichen Teil des Plangebietes 
Wohnungsbau umgesetzt werden Ergänzend seien soziale Nutzungen sowie eine 
Weiterführende Schule geplant. Der Freiraum werde durch ein zentrales Blau-Grünes Band 
und von Süden nach Norden durch verlaufende Grünachsen geprägt. Im östlichen Teil 
verlaufe ein übergeordneter Biotopverbund, der das Plangebiet von der Siedlung Sandbek 
räumlich trenne.
 
Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange seien verschiedene 
Ausgleichbedarfe ermittelt worden. (Waldausgleich, Artenschutz, besonderer Biotopschutz). 
Die Ausgleichsflächen seien in Teilen im Plangebiet und in Teilen außerhalb nachgewiesen. 
Teilweise auch in Niedersachsen.
 
Mit Hilfe einer Präsentation zeigt er die Verortung der Ausgleichsflächen und den Stand der 
Flächensicherung von 09/2021 auf. Die städtischen Flächen befänden sich überwiegend im 
Plangebiet südlich und nördlich der Bahn.
 
Insgesamt gebe es einen Ausgleichsflächenbedarf von 67 Hektar (ha). Im Plangebiet südlich 
der Bahn 6,8 ha, nördlich der Bahn („Pufferstreifen“) 10,6 ha, Ausgleichsflächen im 
Hamburger Moorgürtel 17,8 ha, Ausgleichsflächen im niedersächsischen Moorgürtel 32,1 
hat. Davon seien Teile für den Artenschutz vorgesehen. (Siehe Tabelle in der Präsentation).
 
Im Rahmen der Abstimmungen mit den Verbänden habe es zwei Rücksprachen gegeben. 
Die erste sei im Januar 2020 zur Vorstellung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt. Der 2. 
Termin im März 2021 zur Vorstellung des aktuellen Standes der Abwägung zu 
naturschutzrechtlichen Einwänden, bei der umfangreiche Kritik zu nachfolgenden Themen 
geübt worden sei:
 

 Untersuchungsmethodik der Fledermaus-Flugrouten
 Kumulationsbetrachtung in der FFH-Verträglichkeitsstudie unvollständig
 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Arten in FFH-Gebieten mit 

schlechtem Erhaltungszustand unzulässig.
 Biotopvernetzung sowie Wirksamkeit des Pufferstreifens unzureichend
 CEF-Maßnahmen teilweise nicht anerkannt (beispielsweise zu kleine Reviergröße)
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 Forderung des Nachweises zur Funktionsfähigkeit der vorgezogenen CEF-
Maßnahmen vor Baubeginn. (CEF-Maßnahmen stehe sinngemäß für „Maßnahmen für die 
dauerhafte Sicherung ökologischer Funktionen) Quelle: Wikipedia

 
Es seien jedoch auch vorgenommene Änderungen begrüßt worden. Zum Beispiel Ranger, 
Entfall bezirklicher Radweg, Bilanzierung)
 
Herr ergänzt, dass die Behörde für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Agrarwirtschaft 
der Auffassung sei, dass die Kritik unberechtigt sei.
 
Fragen der Ausschussmitglieder werden wie folgt beantwortet:
 

 Im Rahmen der Besprechung im März 2021 sei bekannt geworden, dass seitens der 
Naturschutzverbände begrüßt würde, wenn der Radschnellweg entfallen würde, da er 
einen erheblicher Eingriff in die nördlich der Bahn befindlichen Bereiche mit Einfluss 
auf das Vogelschutzgebiet darstellen würde. Dies stehe im Widerspruch zu den 
Interessen der Verkehrsbehörde und sei noch nicht abschließend diskutiert worden. 
Das Bezirksamt wolle den Radschnellweg realisieren. Fraglich sei jedoch, ob der 
Radweg mit dem Bebauungsplan 67 Planrecht erhalte oder für ihn ein eigenes 
Verfahren begonnen werde. 
Der ausschlaggebende Grund dafür sei, dass die Deutsche Bahn einen 
Sicherheitsabstand von 3 Metern zur Bahnanlage für den Radschnellweg fordere und 
damit ein erhöhter Ausgleichsflächenbedarf notwendig werde, der bislang nicht 
eingeplant gewesen sei, der auch Konsequenzen für das bestehende 
Ausgleichskonzept habe. Der Erwerb wäre mit einem hohen Zeitfaktor für das 
Bebauungsplanverfahren NF 67 verbunden. Daher favorisiere das Bezirksamt das 
Planverfahren dieses Radwegs mit dem des vorgesehenen Planverfahrens des 
Radwegs im Osten zu vereinen und von dem des Planverfahrens NF 67 
abzukoppeln.

 Grundsätzlich werde eine minimal invasive Stadtentwicklung im Bezirk betrieben. 
Diese Fläche befände sich im Randbereich des Bezirks und nicht im Geltungsbereich 
für Hamburgs Stadtgrün. In der Zukunft werde der Fokus auf der Innenentwicklung 
und Verdichtung liegen und nicht mehr in dem flächengreifenden Außenbereich.

 Der Bezirk gehe davon aus, dass die Naturschutzverbände klagen. Es gebe 
verschiedene kritikwürdige Punkte, die auch in dem Papier an die Senatorin 
dargestellt worden seien. Es würde grundsätzlich die Gewerbenutzung, die Qualität 
des Ausgleichs, der Radschnellweg, etc. in Frage gestellt.

 Frau Dorow beantwortet eine Frage zum Sachstand der Verfügbarkeit des 
Ausgleichs.

 Zunächst würden grundsätzlich für Bebauungsplanverfahren Ausgleichsflächen in 
Hamburg gesucht. Auch nördlich der Bahn seien Eigentümer für einen Verkauf ihrer 
Flächen kontaktiert worden. Teilweise seien sie jedoch nicht verkaufsbereit. Im 
Zusammenhang mit den Fischbeker Reethen befänden sich die niedersächsischen 
Ausgleichsflächen direkt angrenzend an das Plangebiet. Für den Ankauf werde 
unabhängig von der Lage von Ausgleichsflächen vom Landesbetrieb für Immobilien 
und Grundvermögen (LIG) ein Einheitspreis gezahlt.

 Für die Entwässerung eines Plangebietes gebe es umfangreiche Gutachten, in denen 
das 10-jährige und 30-jährige Starkregenereignis betrachtet werde. Für diese Fälle 
sei für ausreichend Regenwasserrückhaltung in diesem Gebiet gesorgt. Bereits zu 
Anfang der Planungen des Gebietes NF 67 habe es ein Gutachten gegeben, in dem 
festgelegt worden sei, wieviel Wasser pro Sekunde in den Moorgürtel abgegeben 
werden könne. Darin seien auch die Randbedingungen für den Naturschutz 
berücksichtigt.
In dem Gebiet bestehe in einem tiefliegenden Bereich eine relativ große Ressource, 
die zurzeit nicht voll ausgeschöpft werde.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.



Seite 3 / 3


	200128 PPT 1T Naturschutzverbände NF67_200128_geschwärzt
	210324 PPT 2T Naturschutzverbände NF67
	210324 Protokoll 2T Naturschutzverbände_geschwärzt
	210920 PPT SEA Ausgleichsmassnahmen NF67
	210920 SEA Protokollauszug_geschwärzt



